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1. EINLEITUNG UND METHODIK

Einleitung und Anlass 

Der Rat der Stadt Beckum hat am 25.06.2020 das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskon-

zept (ISEK) für die Innenstadt von Neubeckum beschlossen. Es liefert eine umfassende Analyse 

des Untersuchungsraums, Leitbilder und Ziele sowie konkrete Maßnahmenvorschläge für die 

Weiterentwicklung des Zentrums von Neubeckum. Das ISEK Neubeckum ist auf einen Umset-

zungszeitraum von acht Jahren ausgelegt. Für die Realisierung der Projekte wurde nach kurz- 

(bis 2024) und mittelfristigen (bis 2028) Zeiträumen differenziert. Projekte mit langfristigem 

Realisierungszeitraum (nach 2028) sind nachrichtlich aufgeführt. Die Erarbeitung des Konzepts 

erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Einwohnerinnen und Einwohnern, Vertreterinnen 

und Vertretern der Stadtverwaltung und der Politik, örtlichen Gewerbetreibenden sowie Im-

mobilieneigentümerinnen und Immobilieneigentümern.  

Aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen ist nun eine Ergänzung des ISEK notwendig 

geworden. Für den als Projekt C07 aufgeführten Neubau eines Pumptracks wurden ursprüng-

lich verschiedene Standorte im Untersuchungsraum identifiziert. Im Rahmen der Konkretisie-

rung der Planungen für den Pumptrack hat sich herausgestellt, dass die möglichen Standorte 

innerhalb des ISEK-Gebiets nicht alle Anforderungen erfüllen können. Nach einer vertiefenden 

und erweiterten Standortanalyse hat sich eine an die aktuelle Gebietskulisse angrenzende Flä-

che (Grünfläche im Baugebiet N67 „Vellerner Straße“/nördlich angrenzend interkultureller Gar-

ten) als geeignet herausgestellt: 

 Die erforderlichen Abstände zur umliegenden Wohnbebauung (auch Seniorenzentrum),

die sich aus immissionsschutzrechtlichen Vorgaben für einen Pumptrack ergeben, werden

eingehalten. Die Machbarkeit ist gutachterlich bestätigt worden.

 Der Pumptrack liegt in räumlicher Nähe zu einem Spielplatz und stellt eine sinnvolle Er-

gänzung zu dieser Nutzung dar. Der Spielplatz soll bald ebenfalls aufgewertet werden,

sodass der Gesamtstandort an Attraktivität gewinnt.

 Aufgrund der angrenzenden Neubaugebiete und der zentralen Lage wohnen in direkter

Umgebung zahlreiche Kinder und Jugendliche, die den Pumptrack nutzen können.

 Durch die zahlreichen Wege ist der Standort optimal in die Umgebung eingebunden und

gut erreichbar.

 Der Standort liegt auf einer ebenen Freifläche innerhalb eines vorhandenen Grünzugs. Es

müssen keine Bäume gefällt oder andere Nutzungen verlegt werden. Die Kosten zur Her-

richtung des Geländes sind daher vergleichsweise gering.

Im Luftbild auf der folgenden Seite ist der geplante Standort für den Pumptrack in gelb mar-

kiert. 
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Abbildung 1: Standort Pumptrack (Quelle: Stadt Beckum) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat sodann die Verwaltung am 03.03.2021 beauftragt, die 

Errichtung eines Pumptracks an diesem Standort unter Beteiligung der Öffentlichkeit zu planen 

und das ISEK Neubeckum entsprechend zu aktualisieren. Um den Pumptrack auch am neuen 

Standort über die Städtebauförderung fördern zu können, ist eine Herleitung und Ausweitung 

der Gebietskulisse sowie eine Ergänzung des städtebaulichen Entwicklungskonzepts notwen-

dig. Dies wird im hier vorliegenden Dokument dargelegt. 

 

Methodik 

Die Ergänzung des ISEK orientiert sich am bestehenden Aufbau und den Kapiteln und greift 

dort die relevanten Themen auf. Dies erleichtert eine Zuordnung der neuen Textteile zum Kon-

zept. Die gesamtstädtische Analyse wird in der Ergänzung nicht behandelt, da sich hier keine 

grundlegenden Änderungen ergeben. In der Analyse des Untersuchungsraums werden ledig-

lich die neu hinzukommende Fläche sowie die Beziehungen zum Gesamtuntersuchungsraum 

untersucht. Die Ergänzung des ISEK wurde mit den betroffenen Akteuren abgestimmt. Eine 

erneute öffentliche Beteiligung in Form von Bürgerforen oder -werkstätten ist nicht durchge-

führt worden. 
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Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Für die Ergänzung des ISEK wird das Untersuchungsgebiet Richtung Südosten erweitert. Das 

neu einbezogene Teilgebiet umfasst den Kreuzungsbereich von Vellerner Straße/Breslauer 

Straße/Schlehenstraße sowie den südlich angrenzenden Grünzug zwischen Schlehenstraße und 

Lupinenstraße. Die genaue Abgrenzung des neuen Untersuchungsbereichs ist auf der folgen-

den Karte in rot markiert. 

Abbildung 2: Untersuchungsraum (Quelle: pp a|s auf Grundlage Stadt Beckum) 
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2. ANALYSE DES UNTERSUCHUNGSRAUMS

Siedlungs- und Gebäudestruktur 

Innerhalb des neuen Untersuchungsbereichs gibt es nur ein Gebäude. Hierbei handelt es sich 

um eine Kita in einem eingeschossigen Gebäude mit Flachdach im Kreuzungsbereich von Vel-

lerner Straße und Schlehenstraße. Das neue Untersuchungsgebiet grenzt Richtung Osten und 

Westen an Neubaugebiete. Das östlich gelegene Gebiet am Lupinenweg wurde ab 2000 bebaut 

und setzt sich aus freistehenden Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern sowie meh-

reren Mehrfamilienhäusern zusammen. Die Bebauung zur zentralen Grünfläche besteht aus 

Mehrfamilienhaus-Stadtvillen sowie dem Seniorenzentrum St. Anna. Im Westen liegt das Bau-

gebiet N 67 Vellerner Straße Teil A, bei dem seit 2017 die Erschließung und Bebauung in Ab-

schnitten erfolgt. Auch hier besteht die Gebäudestruktur aus Einfamilien-, Doppel-, Reihen- 

sowie Mehrfamilienhäusern. Richtung Grünfläche besteht die Bebauung aus Reihen- sowie 

Mehrfamilienhäusern.  

Öffentlicher Raum, Freiraum und Klima 

Der neue Untersuchungsbereich besteht fast ausschließlich aus einer großen öffentlichen 

Grünfläche. Es handelt sich dabei um einen zwischen 80 und 140 m breiten und rund 380 m 

langen Grünzug in Nord-Süd-Richtung. Er wurde im Rahmen der Baugebietsentwicklung als 

Grünfläche im Baugebiet N 67 Vellerner Straße angelegt. Zur leichteren Lesbarkeit wird sie im 

hier vorliegenden Konzept als „Grünfläche Vellerner Straße“ bezeichnet.  

Die Fläche setzt sich aus mehreren Wiesen und zahlreichen baumbestandenen Bereichen zu-

sammen. Im Norden liegt direkt südlich der Kita ein Regenrückhaltebecken. Den südlichen Ab-

schluss bildet der Spielplatz „Lupinenstraße“. Dieser ist großzügig angelegt, durch leichte Hü-

gellandschaften modelliert und umfasst neben einer Wiese mehrere Sitz- und Spielangebote. 

Die Spielgeräte sind teilweise überaltert, hin und wieder fallen Reparaturen an. Insbesondere 

das große Holz-Piratenschiff muss erneuert oder ersetzt werden. Zentral innerhalb der Grün-

fläche liegt der „Interkulturelle Garten Neubeckum“. Hierbei handelt es sich um ein gemein-

schaftliches Gärtnereiprojekt, das von Menschen verschiedenster Nationalitäten genutzt wird. 

Die Grünfläche ist durch ein Netz aus Fuß- und Radwegen mit wassergebundener Decke er-

schlossen und an mehreren Stellen an die benachbarten Wohngebiete angeschlossen. Rich-

tung Osten gibt es zwei Wegeanschlüsse an die Lupinenstraße, Richtung Westen vier An-

schlüsse an die Schlehenstraße sowie jeweils einen Anschluss Richtung Norden und Süden. 

Insgesamt ist die Grünfläche Vellerner Straße nach dem Hellbachtal die zweitgrößte öffentliche 

Freifläche in Kern Neubeckums (siehe Übersichtskarte).   

Die Grünfläche Vellerner Straße hat auch eine Bedeutung für das städtische Klima. Zum einen 

erzeugt die Fläche Kaltluft, zum anderen dient sie auch als Kaltluftleitbahn vom südlich angren-

zenden Hellbachtal Richtung Norden.  
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Abbildung 3: Übersichtskarte städtebauliche und freiräumliche Struktur (Quelle: pp a|s auf 

Grundlage Stadt Beckum) 
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Abbildung 4: Geplanter Standort für Pumptrack (Blick Richtung Osten auf Wohngebiet) 

 
Abbildung 5: Geplanter Standort für Pumptrack (Blick nach Süden zu Interkulturellem Garten) 

 
Abbildung 6: Spielplatz Lupinenstraße mit Holz-Piratenschiff  
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Zentrale Nutzungen 

Einzige zentrale Nutzung innerhalb des neuen Untersuchungsgebiets ist die Kita „Schatzinsel“ 

im Kreuzungsbereich von Vellerner Straße und Schlehenstraße (siehe Übersichtskarte). Es han-

delt sich dabei um eine 4-gruppige Kindertageseinrichtung für bis zu 75 Kinder. 

 
Abbildung 7: Übersichtskarte Erdgeschossnutzungen (Quelle: pp a|s auf Grundlage Stadt 
Beckum)  
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Mobilität und Verkehr 

Das Erschließungssystem innerhalb der Gebietserweiterung besteht aus der Vellerner Straße 

und dem nördlichsten Abschnitt der Schlehenstraße. Die Vellerner Straße ist als Landesstraße 

klassifiziert und dient der Verbindung mit dem benachbarten Stadtteil Vellern. Auf der Veller-

ner Straße verläuft an Schultagen die Buslinie 432 sowie ein Taxibus. Die Haltestelle „Gymna-

sium“ liegt innerhalb des ursprünglichen Untersuchungsgebiets. Die Gebietserweiterung ver-

fügt über keine Zufahrt für PKW, sondern ist ausschließlich über Fuß- und Radwege an die 

Umgebung angebunden. Eine genaue Beschreibung der Wege findet sich im Unterkapitel „Öf-

fentlicher Raum, Freiraum und Klima“. 

 
Abbildung 8: Übersichtskarte Straßensystem und Parken 
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Abbildung 9: Übersichtskarte ÖPNV 
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Stärken und Schwächen 

Innerhalb des erweiterten Gebiets zeigen sich sowohl Stärken als auch Schwächen (siehe Über-

sichtskarte). Der Spielplatz Lupinenstraße hat eine große Bedeutung für die umgebende Wohn-

bebauung, weist aber aktuell einen Aufwertungsbedarf bei den Spielgeräten auf. Als Stärke 

kann hingegen die zentral gelegene Potenzialfläche für den Pumptrack angesehen werden. 

 

Abbildung 10: Übersichtskarte Stärken und Schwächen 
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3. LEITBILD UND ZIELE 

Das ursprüngliche räumliche Leitbild des ISEK Neubeckum hat nach wie vor Gültigkeit, es wird 

lediglich an die neuen Gegebenheiten angepasst. Das Bildungs- und Sportband soll zukünftig 

nicht mehr am Sportplatz an der Breslauer Straße enden, sondern sich weiter nach Süden zie-

hen und die Grünfläche Vellerner Straße miteinbeziehen. Somit werden der neue Pumptrack 

und der erneuerte Spielplatz räumlich optimal in das Grün- und Freizeitangebot Neubeckums 

eingebunden.  

Das Zielsystem muss nicht angepasst werden, da die geplanten Maßnahmen unter das vorhan-

dene Ziel „Verbesserung des Freizeitangebots für alle Alters- und Nutzergruppen“ fallen. 

 

Abbildung 11: Räumliches Leitbild 
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4. STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT 

Das vorhandene städtebauliche Entwicklungskonzept wird durch die Ergänzung um ein Projekt 

erweitert, das bereits vorhandene Projekt C07 „Neubau Pumptrack“ wird aktualisiert. Beide Pro-

jekte sind dem Handlungsfeld C – Grün- und Freizeitanlagen zugeordnet. 

 

C07: Neubau Pumptrack 

Eine weitere Attraktion soll mit dem „Pumptrack“ entstehen. Die Anlage mit einer Fläche von 

rund 1000 Quadratmetern soll durch verschiedenste Sport- und Fortbewegungsmittel, wie 

Mountainbikes, BMX-Räder, Skateboards, Cityroller oder Inlineskates, nutzbar sein. Da derar-

tige Strecken bislang noch selten sind, wird mit einer gesamtstädtischen, möglicherweise sogar 

überörtlichen Ausstrahlungskraft für Besucherinnen und Besucher gerechnet. Nach der Prü-

fung mehrerer Standorte wurde seitens der politischen Gremien die Entscheidung getroffen, 

die Anlage in der Grünfläche Vellerner Straße zu bauen. Der Vorschlag zum Bau des Pumptracks 

hat einen starken Rückhalt in der Bevölkerung. Die Umsetzung soll kurzfristig (2021 bis 2024) 

erfolgen. 

 

C08: Aufwertung Spielplatz Lupinenstraße 

In direkter räumlicher Nähe zum geplanten Pumptrack soll der vorhandene Spielplatz Lupinen-

straße aufgewertet werden. Der Spielplatz steht unter dem Motto „Piraten“ und bietet unter 

anderem einige größere Holzspielgeräte in Form von Schiffen. Das Holzmobiliar ist im Laufe 

der Zeit verwittert und muss erneuert oder ersetzt werden. In diesem Zuge ist auch die weitere 

Ausstattung und Gestaltung des Spielplatzes zu überprüfen und aufzuwerten. 

 

Der unten ersichtliche Ausschnitt aus dem aktualisierten Rahmenplan zeigt die Lage der beiden 

Projekte. Der vollständige Rahmenplan für das gesamte Untersuchungsgebiet, eine aktuali-

sierte tabellarische Projektübersicht und die neuen Projektblätter befinden sich im Anhang.  

 
Abbildung 12: Ausschnitt Rahmenplan 
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5. ANHANG  

PROJEKTBLÄTTER 
 

C07  |  NEUBAU PUMPTRACK 

Projekte im Zusammenhang  keine 

Handlungsfeld  C: Grün- und Freizeitanlagen 

Ziele  Verbesserung des Freizeitangebots für alle Alters- und Nutzer-
gruppen 

Merkmale  Bau eines rd. 1.000 m² großen Pumptracks als Freizeitangebot für 
verschiedene Sportarten (insbesondere BMX, Mountainbike und 
Scooter) 

 Freizeit-Attraktion mit überörtlicher Ausstrahlungskraft 

 Standort auf der Grünfläche am Baugebiet „Vellerner Straße“  

Eigentümer  Stadt Beckum  

Maßnahmenträger  Stadt Beckum  

Finanzierung  Stadt Beckum  

Realisierungszeitraum  kurzfristig (2021 bis 2024) 

Kostenschätzung (brutto) 

 Gesamtkosten 300.000 €  

 Mögliche Einnahmen keine 

 Zuwendungsfähige Ausgaben 300.000 € 

 Anteil beantragte Förderung  180.000 € (60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben) 

 Eigenanteil 120.000 € (40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben) 

 Förderungsgrund  10.4 (FRL 2008) 
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C08  |  AUFWERTUNG SPIELPLATZ LUPINENSTRASSE 

 Projekte im Zusammenhang  keine 

Handlungsfeld  C: Grün- und Freizeitanlagen 

Ziele  Verbesserung des Freizeitangebots für alle Alters- und Nutzer-
gruppen 

Merkmale  Aufwertung des Spielplatzes „Lupinenstraße“ 

 Erneuerung und Austausch der vorhandenen Geräte (insbeson-
dere Piratenschiff), eventuell partielle Ergänzung oder Erweite-
rung des Mobiliars unter dem Motto „Piraten“ 

 Aufwertung der bestehenden Begrünung 

Eigentümer  Stadt Beckum  

Maßnahmenträger  Stadt Beckum  

Finanzierung  Stadt Beckum  

Realisierungszeitraum  kurz- bis mittelfristig (2021 bis 2028) 

Kostenschätzung (brutto) 

 Gesamtkosten 120.000 € (gemäß Kostenschätzung) 

 Mögliche Einnahmen keine 

 Zuwendungsfähige Ausgaben 120.000 € 

 Anteil beantragte Förderung  72.000 € (60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben) 

 Eigenanteil 48.000 € (40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben) 

 Förderungsgrund  10.4 (FRL 2008) 
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TABELLARISCHE PROJEKTÜBERSICHT 
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STÄDTEBAULICHER RAHMENPLAN 
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